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SONDERAUSGABE

mit der
Bekanntmachung 

- der 1. Nachtragshaushaltsatzung
der Stadt Lauscha 2006 

und

- den Verkehrsrechtlichen
Regelungen in der Winterperiode

AMTLICHER TEIL

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 12. Januar 2007.

Redaktionsschluss ist der 3. Januar 2007.
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ENDE AMTLICHER TEIL

Die 1. Nachtragshaushaltsatzung nebst Haushaltsplan sowie die
rechtsaufsichtliche Genehmigung liegen in der Zeit

vom 18. Dezember 2006

bis 29. Dezember 2006

während der üblichen Dienststunden in der Kämmerei der Stadt-
verwaltung öffentlich aus.

Verkehrsrechtlichen Regelungen
in der Winterperiode

Die Stadtverwaltung Lauscha teilt mit, dass auf Grund starker
Schneefälle sich folgende Straßen als Einbahnstraßen kenn-
zeichnen:

Lauscha
- Ringstraße
- Köppleinstraße
- Oberlandstraße
- Dammweg
- Mittelstraße

OT Ernstthal
- Lauschaer Straße
- Alter Weg
- Schulstraße

Die Beschilderungen für die Verkehrsführung sind unbedingt ein-
zuhalten.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Zitzmann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt  Lauscha
für das Haushaltsjahr 2006

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt
Lauscha folgende Nachtragshaushaltssatzung : 

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festge-
setzt; dadurch werden

erhöht vermin- und damit der Gesamtbe-
(+) dert (-) trag des Haushaltsplanes
um um einschl. der Nachträge

gegenüber auf
bisher nunmehr

festgesetzt
auf

Euro Euro Euro Euro

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 232.400 -185.700 3.549.800 3.596.500
die Ausgaben 346.500 -299.800 3.549.800 3.596.500

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 1.618.400 -8.000 4.524.500 6.134.900
die Ausgaben 1.618.400 0 4.524.500 6.134.900

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen für die Stadt Lauscha wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen für das Wasserwerk Lauscha im Betriebszweig
Abwasser werden nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird von 0,00 Euro um 133.000,00 Euro erhöht und damit auf
133.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden
dürfen, bleiben sowohl für die Stadt Lauscha als auch für das Wasser-
werk Lauscha unverändert.

§ 5

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 6

Diese Nachtragssatzung tritt mit dem 1. Januar 2006 in Kraft

Lauscha, den 28. November 2006

Zitzmann
Bürgermeister

Einladung zur Bürgerbeteiligung

Thema: Gemeinsamer Flächennutzungsplan Neuhaus
am Rennweg / Lauscha

Inhalt: Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)

Information über Ziele und Zwecke der Planung

Die Städte Neuhaus am Rennweg und Lauscha stellen einen
gemeinsamen Flächennutzungsplan nach § 204 Abs. 1 BauGB
auf.

Teil des Bauleitverfahrens ist eine mehrstufige Bürgerbeteiligung,
im ersten Schritt sollen die Bürger frühzeitig über die Planungsab-
sichten informiert werden.

Die Bürgerinformation wird im Rahmen einer öffentlichen Ver-
sammlung durchgeführt, die stattfindet:

am Mittwoch, dem 31. Januar 2007

um 19.00 Uhr

im Kulturhaus in Neuhaus am Rennweg
am Marktplatz

gez. Reichelt gez. Zitzmann
Bürgermeisterin Bürgermeister


